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A.  Einleitung
A.  Einleitung

„Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen; 
wenn es da nicht gilt, taugt es nichts. Im Alltag, wo 

nichts vor sich geht, kann jeder ein Rechtsbewahrer sein.“

Kurt Tucholsky, „8 Uhr abends – Licht aus!“1

In der heutigen Welt scheinen nationalstaatliche Grenzen zunehmend an Be-
deutung zu verlieren. Der Staat ist in seinem Handeln nicht mehr streng an sein 
Gebiet gebunden, sondern übt Hoheitsmacht auch jenseits von diesem aus. Zwar 
ist das Territorium nach wie vor die mit Abstand wichtigste Bezugsgröße staat-
licher Machtreichweite, doch längst hat eine räumliche Entgrenzung öffentlicher 
Gewalt begonnen.2

Deutlich wurde diese „Enträumlichung“3 nicht zuletzt durch die Enthüllungen 
amerikanischer, aber auch deutscher Nachrichtendiensttätigkeiten: Der Bundes-
nachrichtendienst, so ist bekannt geworden, überwacht in beträchtlichem Um-
fang Kommunikationsverkehre aus der ganzen Welt.4 Mit dem Ausmaß dieses 

1 Weltbühne Nr. 50, 10. 12. 1929, S. 866 (871).
2 Dieser Befund wird – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – ganz überwie-

gend geteilt, vgl. nur F. Becker, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland (HStR), Bd. XI, 3. Aufl. 2013, § 240, Rn. 1 ff.; Benhabib, 
The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens, Cambridge 2004, S. 4 ff.; Buch-
holtz, NVwZ 2016, 1353; Coomans/Kamminga, in: dies. (Hrsg.), Extraterritorial Applica-
tion of Human Rights Treaties, Antwerpen 2004, S. 1; Möllers, in: ders./Voßkuhle/Walter 
(Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht. Eine Analyse anhand von Referenzgebieten, 
2007, S. 1 f.; Neubert, AöR 140 (2015), 267 (268); Payandeh, DVBl. 2016, 1073; Pöschl, 
in: VVDStRL 74 (2015), S. 405 (406, 422 f.); Schmalenbach, in: VVDStRL 76 (2017), 
S. 245 (246 f.); Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, 2001, S. 174 ff., 180 f.; 
L. J. Wagner, Menschenrechte in der Entwicklungspolitik. Extraterritoriale Pflichten, der 
Menschenrechtsansatz und seine Umsetzung, 2017, S. 80 f.; Wegener, in: VVDStRL 75 
(2016), S. 293 (297 f.). Eine vehemente Verteidigung der Relevanz territorialer Grenzen 
findet sich bei Gärditz, GLJ 17 (2016), 907 (908).

3 F. Becker, in: HStR³ XI, § 240, Rn. 1. Auch „Entterritorialisierung“, zum Betriff 
Bast, in: VVDStRL 76 (2017), S. 277 (279) und Schmalenbach, ebd., S. 245 (249 f.).

4 Zum Überblick Graulich, Nachrichtendienstliche Fernmeldeaufklärung mit Selek-
toren in einer transnationalen Kooperation. Prüfung und Bewertung von NSA-Selektoren 
nach Maßgabe des Beweisbeschlusses BND-26. Bericht im Rahmen des 1. Untersuchungs-
ausschuss der 18.Wahlperiode des Deutschen Bundestages (offene Fassung), https://www.
tagesschau.de/inland/graulich-abschlussbericht-101.pdf [25. 09. 2017], S. 21 ff.; Schiffbau-
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Vorgehens beschäftigte sich unter anderem ein Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestages.5

Die erwähnte Enträumlichung staatlicher Macht wirft die Frage auf, ob das 
Recht mit der Macht Schritt hält. Enden die Grundrechte an der deutschen Staats-
grenze? Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes bindet die Ausübung deutscher öffentli-
cher Gewalt an die Beachtung der Grundrechte und scheint dies so auf den ersten 
Blick knapp zu verneinen.

Wird also in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses eingegriffen, 
wenn deutsche Nachrichtendienste im Iran ein Telefonat abhören? Bejahte man 
diese Frage, so bestünde eine massive Differenz zwischen derzeitiger Staatspra-
xis6 und rechtlichen Anforderungen. Kann es aber andererseits sein, dass die 
Existenz rechtlicher Bindungen, denen der Staat unterliegt, vom Ort seines Han-
delns oder der Wirkung dieses Handelns abhängt, sodass er zur Umgehung seiner 
Fesseln ins Ausland flüchten und dort völlig losgelöst von verfassungsrechtlichen 
Vorgaben agieren kann?

Die Antwort darauf darf nicht beim Fernmeldegeheimnis Halt machen. Das 
Problem ist vielmehr ein grundsätzliches: War staatliches Handeln zum Zeit-
punkt der Erarbeitung und Verabschiedung des Grundgesetzes noch beinahe aus-
schließlich Inlandshandeln, weshalb scheinbar kein Grund zur Beschäftigung mit 
diesen Fragen bestand7, so werden Rechtsgüter durch die deutsche Staatsgewalt 
heute oftmals auch extraterritorial, d. h. im Ausland, beeinträchtigt, so etwa in 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr oder bei Operationen des Bundesnachrich-
tendienstes.

Dieser Bestandsaufnahme muss eine Untersuchung der Reaktionen des Rechts 
folgen. Halten die normativen Bindungen, denen das Handeln der öffentlichen 
Gewalt unterliegt, mit deren ausgedehnten Möglichkeiten und der damit einher-
gehenden zunehmenden Verletzlichkeit des Einzelnen8 Schritt? Beziehen sie sich 
nur auf das Inland oder ist die Bundesrepublik Deutschland gar verpflichtet, den 
Grundrechten durch ihre Außenpolitik weltweit zur Durchsetzung zu verhelfen?

er, Fernmeldeüberwachung im Nebel, http://www.juwiss.de/58 – 2015/ [25. 09. 2017]. Um-
stritten bleibt nach wie vor, ob die Vorgänge den Begriff der Massenüberwachung recht-
fertigen, vgl. dazu BT-Drs. 18/12850, S. 1316, 1353 ff.

5 1. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode, Einsetzungsbeschluss v. 20. 03. 2014 
auf Grundlage von BT-Drs. 18/843, ergänzt durch Beschluss v. 09. 06. 2016 auf Grundlage 
von BT-Drs. 18/8683; Abschlussbericht v. 23. 06. 2017, BT-Drs. 18/12850.

6 Zu dieser siehe C. I. und G. II. 1.
7 So zumindest BVerfGE 100, 313 (362); Gröpl, ZRP 1995, 13 (15). Historisch dazu 

auch Giegerich, EuGRZ 2004, 758 ff. Ob diese Diagnose zutrifft, wird sich im Folgenden 
noch zeigen müssen. Vgl. dazu C. I. und F. I. 1. c).

8 Vgl. Coomans/Kamminga, in: dies. (Hrsg.), Extraterritorial Application, S. 1.



13A.  Einleitung

Diese Frage ist nicht mehr graue Theorie, falls sie dies jemals war. Vielmehr 
kann ihre Antwort buchstäblich über Leben und Tod entscheiden: Im Oktober 
2014 etwa erhoben drei jemenitische Staatsangehörige vor dem Verwaltungs-
gericht Köln Klage gegen die Bundesrepublik und begehrten die Unterbindung 
amerikanischer Drohnenangriffe, die von der US-Luftwaffenbasis im deutschen 
Ramstein aus gesteuert würden und denen bereits mehrere ihrer Familienange-
hörigen zum Opfer gefallen seien. Obgleich die Klage abgewiesen wurde9, sorgte 
sie für ein gewisses Aufsehen10, denn das Gericht beschied ihr Zulässigkeit, ging 
vom Bestehen einer entsprechenden Schutzpflicht aus und wies die Klage ledig-
lich aufgrund der weiten Einschätzungsprärogative der äußeren Gewalt ab. Ist 
dieses Ergebnis ein übertriebener Auswuchs des deutschen Rechtsdenkens, man 
müsse immer, überall, gegen alles und jeden gerichtlichen Rechtsschutz gewäh-
ren, oder schlicht die logische Konsequenz universeller Grund- und Menschen-
rechte? Eine andere Kammer desselben Gerichts jedenfalls kommt nur ein halbes 
Jahr später zu einem anderen Ergebnis.11

Eine Antwort auf die obige Frage blieb lange Zeit aus; sie führte geradezu 
ein Schattendasein.12 Zu Recht konstatiert Pöschl wohl, sie passe nicht in die 
„Meister erzählung der Grundrechte“.13 Ein Großteil der Literatur beschränkt 
sich auf knappe Feststellungen dazu. Erst seit den Siebzigerjahren entstanden – 
freilich noch vor dem zeitlichen Hintergrund einer weniger massiven staatlichen 
Entgrenzung – zunehmend Monographien und andere Werke mit grundlegenden 
eigenen Ansätzen.14 Neuere Auseinandersetzungen hingegen legen den Fokus 
meist auf ein bestimmtes Feld der Staatstätigkeit – meist auf militärische Aus-
landseinsätze15 – oder auf die Auslegung eines bestimmten Grundrechts – meist 

9 VG Köln, Urt. v. 27. 05. 2015, Az. 3 K 5625/14 – NWVBl. 2016, 39 ff.
10 Schiffbauer, Aus dem Jemen über Ramstein nach Köln, http://www.juwiss.

de/53 – 2015/ [25. 09. 2017].
11 VG Köln, Urt. v. 27. 04. 2016, Az. 4 K 5467/15 – juris.
12 J. Menzel, Internationales Öffentliches Recht, 2011, S. 560.
13 Pöschl, in: VVDStRL 74 (2015), S. 405 (422).
14 Elbing, Zur Anwendbarkeit der Grundrechte bei Sachverhalten mit Auslandsbezug, 

1992; Heintzen, Auswärtige Beziehungen privater Verbände: Eine staatsrechtliche, insbe-
sonders grundrechtskollisionsrechtliche Untersuchung, 1988; Hofmann, Grundrechte und 
grenzüberschreitende Sachverhalte, 1994; Isensee, in: VVDStRL 32 (1974), S. 49 ff.

15 Zu nennen sind hier insbesondere Erberich, Auslandseinsätze der Bundeswehr und 
Europäische Menschenrechtskonvention, 2004; Neubert, Der Einsatz tödlicher Waffenge-
walt durch die deutsche auswärtige Gewalt, 2016; Surholt, Amtshaftung für Handlungen in 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr, 2014; N. B. Wagner, Grund- und Menschenrechte in 
Auslandseinsätzen von Streitkräften. Schutz und Grenzen von Grund- und Menschenrech-
ten bei Auslandseinsätzen von Streitkräften im Frieden und in bewaffneten Konflikten, 
2009; Weingärtner (Hrsg.), Streitkräfte und Menschenrechte, 2008.


